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1848 Rodo. Scartazzini.

1849 Bartolomeo Prevosti.

1850 Gaudenzio Torriani.

1851 Ulrico Prevosti, I'ultimo podesta.

Von 1852 an tritt im Bergell an Stelle des Podesta der Kreisprasident.
Nur 1m Puschlav bleibt der Titel Podestd bis zum heutigen Tage er-
halten.

Reorganisation des kantonalen Armenwesens
mit besonderer Riicksicht auf Kranke

Bericht einer 1870 vom Kleinen Rat eingesetzten Kommission
verfal3t von Dr. med. Joh. Friedr. Kaiser, Chur

Chur, 12. April 1871.
An den hochl. Kleinen Rat

Tit.

Mit Schreiben vom 20, Juni 1870 gelangte der kantonale Sani-
tatsrat an den hochloblichen GroBen Rat mit dem Petitum: ,,Es
moge derselbe eine ausreichende Subvention vom Kanton aus be-
schlieben, zum Zwecke, um Armen, wohlbemerkt nur in Krank-
heitsfillen, wie sie im Kanton immer sich vorfinden, soweit tun-
lich zu unterstiitzen, immerhin mit allfiiligem Riickgritfsrecht auf
die betreffenden Gemeinden. Der GroBe Rat seinerseits erhdhte
am 29. Juni den Budgetposten fiir ,,Unterstiitzungen an Kantons-
angehorige und an Biirger ganz armer Gemeinden® von 1300 I'r,
auf 3000 Fr, tiberwies zugleich die Anregung des Sanititsrates zu
naherer Priifung und Antragstellung an Kleinen Rat und Standes-
kommission. Nach einer vorlaufigen Besprechung des Gegenstan-
des im SchoBe letzterer Behorde wurden die Unterzeichneten vom
Kleinen Rate als Spezialkommission mit genauerer Vorberatung
und Antragstellung beauftragt, und zwar unter Erwelterung der
urspriinglich gestellten Frage der Krankenunterstiitzung in dem
Sinne, daf3 es uns anheimgestellt wurde, ,,verschiedene andere das
Armenwesen betreffende Punkte in den Kreis unserer Beratungen
zu ziehen, und selbst eine Revision der kantonalen Armenordnung,
‘namentlich in bezug auf die Organisation dieses wichtigen Gebietes
der 6ffentlichen Wohlfahrt ins Auge zu fassen*.
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Die in solcher Weise gegeniiber dem urspriinglichen Antrage
des Sanititsrates erweiterte Aufgabe glaubten wir am besten zu
l6sen, wenn wir zuerst, nach vorgingiger allgemein prinzipieller
Besprechung, die gegenwartige Armenordnung artikelweise durch-
gingen und dann die spezielle Frage der Unterstlitzung kranker
Armer darauf in Beratung zogen, die einzelnen daraus hervm-
gehenden Antriage an passender Stelle emrelhten

I. Revisionder Armenordnung

Als Ergebnis unserer Priiffung der Armenordnung konnen wir
zundchst erklaren, daB wir, in Ubereinstimmung mit den im Pro-
tokoll der wohliobl. Standeskommission vom 1. November 1870
enthaltenen Ansichten auch unserseits der Uberzeugung sind, dal
die wesentlichen Grundsitze unserer gegenwirtigen Bestimmungen
auf durchaus gesunden und unsern nun einmal gegebenen Verhalt-
nissen entsprechender Basis ruhen, dall dagegen die wesentlich-
sten, vielfach zutage tretenden und beklagten Ubelstinde in der
Organisation der Behorden, denen die Sorge fir das Armen-
wesen obliegt, zu suchen sind. In der Tat diirfen wir als die ziem-
lich tibereinstimmende Ansicht und Erfahrung aller, die sich mit
dem Armenwesen zu befassen im Falle sind, anfiihren, daB dieser
Zweig der offentlichen Verwaltung seit Authebung der kantonalen
Armenkommission und der Bezirksarmeninspektoren, also seit In-
krafttreten der gegenwirtigen Armenordnung vom 1. Jull 1857,
mehr Riick- als Fortschritte gemacht hat, und daB sich die Klagen
namentlich der Armen selber stetsfort mehren. Mag auch, wie die
Rechnungsausweise dartun, die Verwaltung der vorhandenen Stif-
tungen eine geregelte sein und an nicht wenigen Orten eine Ver-
mehrung derselben durch Zinszuschlag stattgefunden haben, so ist
dies doch nur ein untergeordneter Teil einer Armenpflege im
wahren Sinne des Wortes, wenn die Hilfsbediirftigen dabei rat-
und tatlos gelassen werden. Daf3 wir hierbei nicht tibertreiben und
ins Schwarze malen, bedarf bel der Notorietit der Vernachlissi-
gung des Armenwesens in manchen Kreisen kaum einer weitern
Versicherung ; um jedoch auch den positiven Beweis unserer Be-
hauptung nicht schuldig zu bleiben, erlauben wir uns, folgende
Stelle aus dem kleinritlichen Bericht iiber Stand und Verwaltung
des Armenwesens wihrend der Jahre 1865, 1866 und 1867 wort-
lich anzufiihren:
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»Die zu Anfang des Jahres (1868) verlangten statistischen Ta-
bellen gingen von vielen Kreisarmenbehtérden so mangelhaft und
ohne erlduternden Text ein, dal’ man sie nicht fiir gegenwiartigen
Bericht benutzen konnte und durch mehrere Dutzend Briefe, na-
mentlich bei Gemeindearmenbehdrden, AufschluB und Erginzung
suchen muBte, Dennoch enthalten diese Tabellen manche Unklar-
heit und Unbestimmtheit, die nicht durch Korrespondenz behoben
werden konnten.

,,Man entnahm vielen Berichten der Kreisarmenkommissionen,
dal sich diese nie einliBlich mit dem Armenwesen ihres Kreises
beschiftigt, nie sich gemal Art, 13 lit. ¢ der Kantons-Armenord-
nung in die einzelnen Gemeinden verfiigt, die dortigen Armenrech-
nungen sowie die ganze Armenverwaltung gepriift und den Ge-
meinden mit Rat und Tat an die Hand gegangen sind. Ja, man
vernahm sogar, daf’ manche wiahrend ihrer ganzen Amtszeit sich
nie zur Behandlung von Armensachen versammelten u.s. f.*

Den Hauptgrund dieser Ubelstinde sieht der Kleine Rat des
Jahres 1868 mit Recht darin, ,,dal man in vielen Kreisen das
Kreisgericht oder den Kreisgerichtsausschull mit der Besorgung
des Armenwesens betraut, Nun werden aber zur Wahl dieser Be-
hérden, und mit Recht, ganz andere Riicksichten als auf das Armen-
wesen genommen, und es fehlen daher in diesen Behorden sehr
oft Manner, die Herz und Eifer, oder wenigstens Zeit fiir das
Armenwesen besitzen. Am schlimmsten stehen dabel die im Kreise
nicht verblirgerten hilfsbedirftigen Armen, zu deren Unterstiitzung
oft weitlaufige und zeitraubende Korrespondenzen erfordert werden
und wo bel entfernten Heimatorten, wenn schnelle Unterstiitzung
notwendig, vorschuBweise geholfen werden sollte, und die daher,
wo dies nicht geschieht und nicht Privatwohltitigkeit die milde
Hand offnet, rat- und hilflos dastehen.*

Daf unter obwaltenden Umstanden auch die Stellung des Klei-
nen Rates als Armenbehorde eine durchaus schiefe und der Ab-
sicht des Gesetzes nicht entsprechende wird, leuchtet unschwer ein,
Bei der, wie aus obigem erhellt, so auberst mangelhaften Wirk-
samkeit und Berichterstattung der Kreisarmenbehorden geht thm
schon von vornherein jede Handhabe zu kriftigem Eingreifen und
und Initiative ab, wenden sich einzelne Arme direkt oder durch
wohltitige Mittelspersonen oder Vereine an die oberste Landes-
behtrde, so mag dieselbe wohl im einzelnen Falle Hilfe schaffen
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und sdumige Gemeinden oder Behorden zur Erfiillung ihrer Pflicht
anhalten — allein dies sind im besten Falle sporadische Vorkomm-
nisse, denen die nahe am Regierungssitze Wohnenden, oder von
treuen Wohltatern unterstiitzten Armen sich erfreuen mogen, wih-
rend das Armenwesen im ganzen nach wie vor Im argen liegt. Es
ist bekannt, daBl bei gegenwirtiger Sachlage trotz des ausdriick-
lichen Verbotes in § 16 ¢ der Armenordnung der Kleine Rat denn-
noch genotigt ist, an einzelne Arme direkte Unterstiitzungen zu
verabreichen und der Grofe Rat sich dazu verstehen mul3, jeweilen
einen diesfilligen Budgetposten zu bewilligen. Es kann nicht wohl
anders sein, als daB3 die Reglerung in solchen Idllen oft genug
Unwirdige, die aber zudringlich genug sind, oder Arme aus Ge-
meinden, die der Unterstiitzung selbst recht wohl fihig wiren, be-
riucksichtigt, und, bei vorhandener Dringlichkeit des Ialles, be-
riicksichtigen muB3, dall aber daneben eine Menge ebenso drin-
gende und noch bediirftigere Fille seiner Kenntnis entgehen. Es
scheint nun auch im allgemeinen unangemessen, dafl der Kleine
Rat als Oberaufsichtsbehorde mit der Zuteilung von Unterstiitzun-
gen in Einzelfillen sich befasse, auf welcher Ansicht wohl auch
der oben angezogene Passus § 16 ¢ beruht. Endlich aber muf} bei
dem gegenwirtigen Stand der Dinge noch eine schwere Unzu-
kommlichkeit in dem hédufigen Personalwechsel der kleinratlichen
Behorde selbst erkannt werden. Wie in anderen Zweigen dem Klei-
nen Rate FFachminner untergeben sind, die fiir die gleichmabige
Stetigkeit der Verwaltung sorgen und die laufenden kleinern Ge-
schifte abwandeln, in wichtigern und prinzipiellen Fragen aber
die Weisungen der Regierung einholen, ebenso wird das Armen-
wesen nur dann in gedeihlichen Stand gebracht werden konnen,
wenn in analoger Weise ein Zwischenorgan zwischen den Orts-
oder Bezirksbehorden und der obersten Landesstelle die Vermitt-
lung iibernimmt. Nicht nur hat sich dann der Kleine Rat nicht
mehr mit den mancherlel listigen, ihm eigentlich gar nicht zu-
kommenden Kleinigkeiten und Plakereien zu befassen, sondern er
tritt auch wieder in die ihm einzig angemessene Rolle als kon-
trollierende Oberbehorde ein. Auch mag hier dem Kleinen Rat
gegeniiber bemerkt werden, was er selbst in einem oben ange-
zogenen Bericht von 1868 in betreff mancher Kreisarmenkommis-
sionen anfiihrt, dafl namlich bei seiner Wahl in der Regel ganz
andere Riicksichten als diejenigen des Armenwesens den Ausschlag
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geben und geben miissen, woraus wohl abermals sich die Zweck-
maBigkeil der Aufstellung eines kantonalen Zwischenorgans er-
geben durfte. Als solches halten wir die Wiedereinfuhrung einer
kantonalen Armenkommission nicht fiir geboten, sind vielmehr der
Ansicht, dall die Aufstellung eines Beamten, eines kantonalen In-
spektors des Armenwesens, gentigend ware, dem fiir seine Biiro-
bediirfnissc die notigen Mittel an die Hand gegeben werden miif3-
ten. Wir glauben auch nicht zu irren, wenn wir annchmen, daf
die Mitglieder sowohl des gegenwirtigen Kleinen Rates als solche
fritherer Jahre, welche die Ubelstinde des jetzigen Zustandes aus
eigener Erfahrung kennen gelernt haben, unserer hier ausgespro-
chenen Ansicht beistimmen werden.

Wir gelangen daher in bezug auf die Organisation des Armen-
wesens, In Abanderung der gegenwartig bestehenden Armenord-
nung zu folgenden Antriagen:

1. Die Kreisarmenbehorden (§ 12 fi) werden aufgchoben, an
deren Stelle treten Bezirksarmenpfleger, die der Kleine
Rat auf je drei Jahre, mit Wiederwahlbarkeit, ernennt; denselben
kommen im wesentlichen die in der jetzigen Armenordnung den
Kreisarmenbehdrden zugeschiedenen Obliegenheiten zu ; ihre Be-
soldung (§ 14) fallt dem Kanton zur Last und ist vom Kleinen Rat
zu bestimmen.

2. Als Zwischenorgan zwischen Bezirks- resp. Gemeindearmen-
pflege und Kleinen Rat als oberster Armenbehorde (§ 15 ), wird
ein kantonaler Armeninspektor aufgestellt. Derselbe
wird die in § 16.enthaltenen Punkte nach Geméabheit einer vom
Kleinen Rat zu erlassenden Instruktion zum Gegenstande seiner
amtlichen Tatigkeit machen, wichtigere Angelegenheiten, nament-
lich prinzipielle Fragen, dem Kleinen Rate vorlegen und nach Mal-
gabe der Beschliisse desselben ausfithren. Derselbe ist vom Kan-
ton zu besolden und mit gentigenden Mitteln fiir seine Biirobediirf-
nisse auszustatten. Seine Wahl steht dem Kleinen Rate zu, die
Amtsdauer ist auf drei Jahre festgesetzt, mit Wiederwihlbarkeit.

Wir haben von einer artikulierten Vorlage Umgang genommen,
indem uns eine solche verfritht erschien, ehe die von uns vorge-
schlagenen Anderungen der bestehenden Armenordnung von seiten
der kompetenten Oberbehdrden ihre Genehmigung im Grundsatz
erhalten hitten. Nichtsdestoweniger haben wir die gegenwirtige
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Armenordnung einer artikelwelsen Durchberatung unteirzogen, um
fiir die maBgebenden Stellen wenigstens diejenigen Bestimmungen
hervorzuheben, die — abgesehen von blof3 redaktioneller Anderung
nach Mafgabe unseres oben gestellten Antrages - einer weiteren
Revision zu bedtrfen scheinen. Es sind in Kiirze folgende:

§ 2. Hier sind strengere Bestimmungen beziiglich der Pflege
und des Transportes solcher Armer, die auflerhalb 1threr Heimat-
gemeinde erkranken, aufzunehmen. Namentlich ist auch die Be-
stimmung erforderlich, dal solche, die von ansteckenden Krank-
heiten befallen werden, nicht weitertransportiert werden diirfen,
es sei denn in eine Krankenanstalt.

§ 3. Es ist genauer festzusetzen, was unter voriibergehender
und dauernder Unterstiitzungsbedirftigkeit zu verstehen ist.

§§ 12 ff treten an Stelle der Kreisarmenbehorden die Bezirks-
armenptleger,

§ 13b ware folgendermaBen zu erginzen: dringend notige Un-
terstiitzungen ist er {der Bezirksarmenpfleger) befugt, aut Rech-
nung des Kantons zu verabreichen, oder dafiir gutzustehen, unter
Vorbehalt des Regresses an die unterstiitzungspflichtige Gemeinde,
resp. den Kanton.

§ 14. Die Entschiadigung der Bezirksarmenpfleger fallt dem
Kanton zur Last, nach Bestimmung des Kleinen Rates.

§ 15 ff ist die Aufstellung des kantonalen Armeninspektors ein-
zuschalten,

§ 16 e soll gesagt werden: ,,armen Knaben oder Madchen®
usw, :
§ 17 Lemma 2 ist bereits aufgehoben (GrofBratsbeschluly vom
20. Juni 18359).

§ 18 ist als in der groBritlichen Verordnung tiber Unterstiit-
zung und Steuern in Ungliicksfillen (17. Juli 1849 ) enthalten und
nicht in die Armenordnung gehdrig ganz zu streichen.

§ 23 ist nach MaBgabe des GrofBratsbeschlusses vom 5. Juni
1862 zu andern,

Ebenso § 31 zu erganzen nach BeschluB des Kleinen Rates
vom 25. Oktober 1862.

§§ 43 und 45 smd zu erganzen nach Grofratsbeschluft vom
E, ]um 1867,

§ 39 ff ist die budgetmaﬁlge Normierung durch den Grolen
Rat aufzunehmen.



II. Armenkrankenpflege

Indem wir uns von der allgemeinen IFrage der Reorganisation
des Armenwesens zu unserer besonderen durch die Anregung des
Sanitdtsrates herbeigefithrten Aufgabe der Armenkrankenpflege
wenden, konnen wir zundchst nur unsere Befriedigung dariiber aus-
sprechen, dall jene Behorde tiberhaupt diesen Gegenstand neuer-
dings zur Beratung vor die Landesbehorden gebracht hat. Jedem
mit den diesfilligen Verhaltnissen unseres Kantons — zumal auf
dem Lande — einigermafien Vertrauten ist bekannt genug, wie trau-
rig es manchenorts mit der Pflege armer Kranker bestellt ist, und
wir konnen hierbel nur die in der sanititsritlichen Iinlage ent-
haltenen Angaben unterstiitzen. I£s wird auch niemand sich dariiber
wundern kénnen, daf3, wenn das Armenwesen im allgemeinen unter
der gegenwirtigen Ordnung der Dinge darniederliegt, der einheit-
lichen Direktion und Uberwachung von oben und der genauen Aus-
fithrung der — an sich durchaus passenden und zweckmaifBigen —
Bestimmungen in den einzelnen Gegenden und Ortschaften ent-
behrt, auch das Los armer Kranker oder Verungliickter ein oft
im hochsten Grade beklagenswertes sein mufy, zumal wenn nicht,
wie es hie und da in lobenswerter Weise geschicht, die milde Hand
der Privatwohltatigkeit oder das gesegnete Wirken von Unter-
stitzungsvereinen dasselbe erleichtert. Und gerade die Erfahrun-
gen der letztern, der Unterstiitzungsvereine, lassen es umso drin-
gender geboten erscheinen, von Gesetzes wegen, oder vielmehr
durch genauere und strengere Handhabung der bereits bestehen-
den Gesetze, die Heimatgemeinden armer Kranker zu reichlicherer
Leistung fiir das Wohl ihrer in Krankheit und Elend gefallenen
Mitbiirger anzuhalten, Es ist wahrhaft empérend, mit welcher Larg-
heit, mit welchem Mangel an gutem Willen oft solche Gemeinden
die an sie gelangten Gesuche beantworten — oder auch geradezu
unbeantwortet lassen, in der sichern Zuversicht, der liebe Gott und
gute Menschen werden schon weiter helfen, ohne dal sie selbst
der zunichst ihnen obliegenden Pflicht geniigen miiBten. Oder wie
haufig erhdlt man ebenfalls den Bescheid, man moge den Kranken
nur nach seiner Heimatgemeinde bringen ; ist er dann dort ange-
langt, so wird er vernachlassigt, oder kann auf der Rod von den
widerwilligen Mitbiirgern seine oft genug fiir seinen Zustand durch-
aus ungeniigende, oder selbst geradezu schidliche Nahrung erbet-
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teln! Erwidgt man noch dazu, da} es infolge der gegenwirtigen
Niederlassungsverhiltnisse gar oft Menschen betrifft, die ihren
biirgerlichen Heimatort kaum oder gar nicht gesehen haben, dort
ohne teilnehmende Angehorige und Freunde sind, so ist leicht zu
erkennen, wie schwer ihr Los werden mul3. — Sind wir daher mit
der sanitdtsratlichen Anregung grundsatzlich des Ginzlichen ein-
verstanden, so vermogen wir hinwieder nicht, mit dieser Behorde
in bezug auf das von ihr vorgeschlagene Abhilfemittel tibereinzu-
stimmen. Wir sind namlich nicht imstande abzusehen, aus wel-
chen stichhaltigen Griinden der Sanititsrat ,,weit davon entfernt*
ist, die Errichtung von Gemeinde- oder ,,gar von Bezirkskranken-
hdusern im allgemeinen in unserm Lande fir zweckmiBig zu hal-
ten, indem sie nur viel Kapital kosten wiirden und bei der diinn
gesaten Bevolkerung und den klimatischen und lokalen Verhait-
nissen doch wenig beniitzt werden wiirden. Wir leben vielmehr
der Uberzeugung, dal nur durch die Errichtung solcher Kranken-
anstalten einer groBen Anzahl von Kranken der armen und not-
leidenden Bevolkerung nachhaltig geholfen werden kann. Den
Wert von Krankenhidusern, speziell auch fiir die unbemittelten
Klassen hier nachzuweisen, wiare wohl ein hichst unnitiges Be-
ginnen ; fithrt ja doch die sanititsratliche Einlage selbst rithmend
an, dab es z. B. ,,in unserer Schweiz wohl kaum mehr einen Kanton
gibt, wo nicht eine kantonale Krankenanstalt besteht und dal
»,sogar in den kleinen Urkantonen in letzter Zeit solche errichtet
worden* seien, und dirfen wir als niachstliegendes Beispiel einfach
auf die segensreichen Erfolge der Spitdler in Chur verweisen. Wir
erlauben uns nur, nachdriicklichst hervorzuheben, daf3 eben gerade
im Hause der Armut, wo nicht nur jeder Komfort, sondern selbst
oft die notwendigsten Geritschaften des tiglichen Lebens, Wasche
und gutes Bett, reine Luft im Raume, zweckmal3ige Nahrung und
erfrischender, stirkender Trank fehlt, gar nicht zu reden von den
Bediirfnissen einer auch nur bescheidensten Anforderungen ent-
sprechenden Krankenpflege und der oft groflen Entfernung des
Arztes, die Behandlung und Rettung solcher Ungliicklichen unend-
lich erschwert ist. Wie nun, wenn es sich vollends um heftige fieber-
hafte, schwere chirurgische, oder gar um ansteckend seuchenhafte
Krankheiten handelt! Da ist ja die direkte personliche Unterstiit-
zung an der Statte des Elends selbst geradezu verschwendet oder
wenigstens ganz nutzlos angebracht. Wir wollen uns hiermit durch-
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aus nicht gegen jede direkte Hausunterstiitzung armer Kranker
aussprechen oder gar alle und jede in eine Krankenanstalt bringen.
Gibt es ja doch der Fille genug, die im Hause selbst gepflegt wer-
den konnen und wo, sei es wegen langerer Dauer derselben, oder
well es den verdienenden Vater oder die Mutter trifft, eine Unter-
stiitzung an Geld oder Lebensmitteln durchaus am Platze und an-
gemessen ist; Schwerkranke oder ganz Hilflose aber werden in
der Mehrzahl der Fille nur in Krankenanstalten auf zweckentspre-
chende Weise gepflegt werden konnen, wiahrend ihren Angehd-
rigen je nach MaBgabe der Umstande immer noch direkte Unter-
stiitzung zuzuteilen sein wird. Wir gelangen daher im Gegensaiz
zu der sanitatsritlichen Anschauung zu dem Schlusse, neben der
je nach Umstdnden zu gewidhrenden direkten Unterstitzung fur
die Pflege und Besorgung armer Kranker die Errichtung beson-
derer Bezirkskrankenanstalten zu beflirworten.

I'iir ein einziges groBeres Kantonsspital bietet nun freilich die
Ausdehnung und topographische Konfiguration unseres Landes un-
Ubersteigliche Hindernisse, wenn man samtliche Talschaften, so
namentlich auch die ennetbirgischen, in gerechter und fiir alle
gleichmaBiger Weise berticksichtigt. Es bleibt daher nur die Er-
richtung von Bezirkskrankenanstalten iibrig, wobei wir helbstver-
standlich nicht die politische Bezirkseinteilung ins Auge fassen,
sondern von geographischen Bezirken reden. Es braucht deren
nicht einmal so gar viele, Nehmen wir an, daB3 mit den einen oder
andern oder mit beiden der bereits bestehenden Krankenhiuser in
Chur ein beziigliches Abkommen getroffen wiirde, so wiirden die-
selben, bei der leichten Kommunikation, fiiglich die Kranken von
Herrschaft, Priatigau, Davos, Imboden, Domleschg und Heinzen-
berg, Schams und Rheinwald, sowie der unteren Tiler des Ober-
landes aufnehmen konnen ; fiir den tibrigen Teil des Kantons konn-
ten zundchst kleinere Anstalten etwa in Ilanz, Alvaneu, im Bergell,
in Zuoz (fiir beide Engadin, eventuell Miinstertal ), Puschlav, Grono
(Roveredo) genligen. Wir fithren diese Orte nur beispielsweise an
und sind {berzeugt, daB allmihlich in dem Mabe, wie die wohl-
titigen Einfliisse solcher Anstalten sich bemerkbar machen, dem
Bediirfnis entsprechend stets neue erstehen wiirden. '

Allzuteuer durfte die vorgeschlage Einrichtung kaum kommen
und doch erhebliche Dienste leisten. Passende Hauser sind wohl
fast iiberall auf dem Lande um verhiltnismidBig billigen Preis
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miet- oder kaufweise zu erhalten, und die erste Einrichtung wire
zunachst zwar genligend, aber doch nur einfach und chne grof3e
Kosten erstellbar, Durch die Nihe des Arztes wiirden auch die
Behandlungskosten auf nur maBigen Betrag steigen und wiren
vertragsmalig festzusetzen, und endlich miifite noch durch den
Bezirksarmenpfleger oder die Lokalbehorde fiir gute Wartung ge-
sorgt werden; in sanitarischer Beziehung miilte dem Bezirksarzt
und Sanitatsrat die Oberaufsicht {ibertragen werden. Die Herstel-
lung solcher Bezirkskrankenanstalten denken wir uns in der Weise,
daB3, zunichst unter der Anregung und Mitwirkung der Bezirks-
armenpfleger die Gemeinden und Kreise eines Landesteils sich zu
gemeinsamer Tragung der Kosten vereinigten, der Kanton aber
auf dem schon vielfach mit Erfolg betretenen Wege der Prami-
ierung, sel es eine einmalige Unterstiitzung zur Grindung, sel es
jahrlich, an bestimmte Bedingungen zu kniipfende Beitrige spen-
dete. Eine bleibende Erhthung der Auslagen fiir das Armenwesen
wird hierdurch, sowie durch unsere friheren Antrige, sofern sie
angenommen werden, allerdings unausweichlich, die Notwendig-
keit einer solchen hat jedoch der hochl. Grofie Rat bereits dadurch
anerkannt, daly er fiir das laufende Jahr eine Erhdhung des frii-
heren Beitrages fiir Unterstiitzung, im gegebenen Fall speziell
armer Kranker, bewilligte; und nachdem in dieser Weise die
Pflicht des Staates zu weiteren Beitriagen im Armenwesen, und
der Wille der obersten Behdrde, derselben nachzukommen, ausge-
sprochen vorliegt, erachten wir es fiir Uiberfliissig, hieriiber noch
weiter einzutreten., Wohl aber mochten wir bei diesem Anlasse
noch auf eine weitere Einnahmequelle als das bloBe Staatsbudget
tiir das Armenwesen hinweisen: wir meinen die kantonale Hilfs-
kasse, deren Verwendung nach den bis jetzt maBgebenden Grund-
sitzen eine nur mangelhafte und mitunter selbst stiftungswidrige,
zum Teil fiir StraBenuntenstiitzungen u. dgl, ist. Es diirfte auch
gerade in der Weise ihrer bisherigen Benutzung mit ein Grund
liegen, daly die Bettagsseuern sozusagen Jahr fiir Jahr geringere
Ergebnisse liefern und die Gemeindevorstande stets lassiger in
deren Einzug und Einsendung werden. In der Tat ist unschwer
zu denken, dall manche Wohlhabende und selbst Minderbemittelte
lieber und reichlicher ihre Scherflein auf den Altar der Wohltatig-
keit legen wiirden, wenn sie der richtigen und zweckentsprechenden
Verwendung ihrer aus wohlwollendem Herzen geflossenen Gabe
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sicher wiren ; ferner ist wohl kaum zu bezweifeln, dall auch gro-
Bere Summen durch Vermichtnisse oder durch wohltatige Geber
einem gutverwalteten und seine Zinsen und sonstigen Einkiinfte
fruchtbringen benutzenden kantonalen Armenfonds zufliellen wiir-
den; und fiir die niachsten Bediirfnisse mochte wohl kaum eine
lohnendere Aufgabe vorliegen, als die flir bessere Besorgung und
Pflege armer Kranker,

Wir wollen diesen Kommissionalbericht, der sich doch mehr
oder minder auf das ganze Armenwesen des Kantons bezieht, nicht
schliefen, ohne noch einen Blick auf die Versorgung armer Irren
in der Korrektionsanstalt zu Realta zu werfen. Die Unterbringung
solcher Ungliicklicher in dieser Anstalt hat von jeher nur als Aus-
kunftsmittel gegolten, und iber die Mangelhaftigkeit der gegen-
wirtigen Einrichtungen ist wohl kein Zweifel. Mul) man es eines-
seits immerhin als eine Wohltat anerkennen, dal’ eine gewisse
Anzahl als unheilbar betrachteter Geisteskranker in dieser Anstalt
wenigstens eines ertriglichen, menschenwiirdigen Loses sich er-
freut, so ist anderseits dennoch ihr Zusammenleben mit den Kor-
rektionsgenossen und der Abgang jeder regelmidbigen psychiatri-
schen Beobachtung und Behandlung in hohem Grade zu beklagen.
Es liegt nun offenbar noch ganz auBer den gegenwartigen Kraf-
ten des Kantons, an die Errichtung einer geniigenden Irrenanstalt,
in die dann natiirlich auch heilbare Kranke, und zwar vorzugs-
weise aufzunehmen wiren, zu denken ; allein angesichts der vor-
handenen Bediirfnisse sowie der dem Kanton zu Gebote stehenden
Landereien auf dem Korrektionsboden von Realta mochten wir
uns erlauben, hier einem Gedanken Worte zu lethen, dem — wir
hoffen und wiinschen es — ein fruchtbringender Kern innewohnt.

Man hat in neuerer Zeit gegeniiber der allzu groen Anhiu-
fung von Irren der verschiedensten Stinde in einer Anstalt, die
den Anspriichen aller doch nicht gerecht werden kann, mehr die
Erstellung kleinerer, den individuellen Bediirfnissen besonderer Be-
volkerungsklassen angemessener Institute beflirwortet. Namentlich
sind es kleinere landwirtschaftliche Kolonien groBerer Irrenanstal-
ten, welche mehr und mehr Anklang finden. Eine weitberiihmte
Kolonie dieser Art ist Gseel in Belgien, doch sind ahnliche Ver-
suche auch anderwiarts gemacht worden und im Gange, in unserer
niachsten Nahe, z. B. in St, Pirminsberg bei Pfafers, und zwar bis-
her mit glinstigsten Ergebnissen. Es ist uns nun die Frage aufge-



stiegen, ob nicht bei der groflien, teils bereits tragbaren, teils noch
zu kultivierenden Fliche, die der Kanton bel Realta besitzt, eine
fruchtbringende Anwendung dieser Irren-Kolonie zum Heile un-
serer Bevolkerung am Platze sein konnte ? Man wiirde eine Anzahl
von Bodenparzellen an solide und menschenfreundliche Piachter
oder Angestellte abgeben, denen man eine Art Blockhauser oder
Baracken einfachster, aber zweckmaBigster Konstruktion iber-
liebe und dann die Verpflichtung iiberndhmen, einen oder mehrere
Gelsteskranke zu verpflegen und bei der Feldarbeit zu verwenden.
Das Ganze natiurlich unter einheitlicher Direktion und arztlicher
Leitung. Wir miissen gestehen, dafy wir dies alles nur als eine
noch ganz unausgearbeitete [dee hinstellen konnen, glauben aber,
dafy dieselbe einer eingehenden Prifung wert sel, und moglicher-
weise den Keim einer schonen Zukunft fiir unser kantonales Irren-
wesen in sich trage. Wir unterlassen demnach hier auch jede wei-
tere Ausfithrung, indem wir uns begntligen, zunichst den Gedanken
einer diesfilligen Entwicklung angeregt zu haben.

Zum Schlusse fassen wir die aus der bisherigen Erorterung
sich ergebenden Antrige folgendermaBen kurz zusammeni unter
Verweisung auf die im einzelnen aufgefithrten Details:

1. An Stelle der bisherigen Kreisarmenbehorden treten Bezirks-
armenpfleger.

2. Als Zwischenorgan zwischen diesen, resp. den Gemeinde-
armenbehorden und dem Kleinen Rate wird ein kantonaler Armen-
inspektor aufgestellt,

3. Behufs besserer Verpflegung armer Kranker wird die Er-
stellung von Bezirkskrankenanstalten angestrebt und vom Kanton
unterstiitzt.

4. Zur Bestreitung der diesfalls vermehrten Kosten wird auler
gentigender Erhohung des diesfilligen Postens im kantonalen
Budget die kantonale Hilfskasse in Mitleidenschaft gezogen und
entsprechend gedufnet.

5. In betreff der Unterbringung armer Irren auf dem Rhein-
korrektionsboden von Realta wird eine genauere Priifung der I'rage
landwirtschaftlicher Irrenkolonien angeordnet.

Wie schon oben erwiahnt, haben wir uns absichtlich der artiku-
lierten Aufstellung und Einreihung unserer Antrage in die jetzige
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Armenordnung, beziehungsweise deren Umarbeitung, enthalten;
fiir den Fall, dab unsere prinzipiellen Antrige bei den kompetenten
Oberbehorden geneigte Aufnahme finden, werden wir gerne bereit
sein, einem diesfalligen Auftrage zu entsprechen.

Mit Hochachtung
Die Mitglieder der Kommission :

Dr. Kaiser
C. Valentin
L. Herold

Chronik fiir den Monat April

(Fortsetzung)

11. In Chur starb a. Kurvereinsdirektor Hans Validr-Branger
von Davos. Er wurde 1871 geboren, besuchte das Lehrerseminar in Chur,
wirkte einige Jahre in Davos-Glaris als Lehrer, trat dann in eine. Zimmer-
mannslehre, besuchte hierauf das Technikum in Winterthur und kehrte
nach einigen Semestern mit dem Diplom als Bautechniker in die Heimat
zurtiick. 1901 wahlte ihn der Verkehrsverein Davos zum Kurvereins-
direktor. Als solcher hat er sich um den Kurort in hohem Mabe ver-
dient gemacht. Auch in Behorden, Gesellschaften und Vereinen war er
ein wertvoller Mitarbeiter. Nach seinem Ricktritt von der Kurvereins-
direktion 1942 widmete er sich mit Eifer der Heimatkunde. Durch seine
Radiosendungen im Davoser Dialekt hat ,,Hansch Hans vielen Freude
bereitet.

13. Nach einem Wahlkampf, wie er in dieser Heftigkeit in Grau-
biinden wohl noch selten gefithrt worden ist, wurden beil den Regie-
rungsratswahlen im ersten Wahlgang die drei Kandidaten der
Konservativen und Freisinnigen bei einem frither nie erreichten absoluten
Mehr von 14601 Stimmen Dr. Darms mit 15072, W. Liesch mit
15268 und Dr. Margadant mit 15053 Stimmen gewahlt. Regierungs-
rat Dr. Planta, Landammann Bartsch und Landammann Stitfler erreich-
ten das absolute Mehr nicht.

In der stddtischen Abstimmung in Chur wurde der An-
trag des Stadtrates auf Einfiihrung eines obligatorischen
neunten Primarschuljahres mit groBem Mehr angenommen.

20. In Thusis fand bel schonstem Wetter und starker Beteiligung
seitens der Chore und des Volkes das Hinterrheintalische Be-
zitrksgesangsfest statt.



	Reorganisation des kantonalen Armenwesens mit besonderer Rücksicht auf Kranke

